
Importeur in die Schweiz: 
 Jasa AG
 Müslistrasse 43
 8957 Spreitenbach
 Phone: +41 (0)44 431 60 70; Fax: +41 (0)44 432 63 17; info@jasa-ag.ch; www.jasa-ag.ch

Auskunftgebender Bereich: Produktmanagement , Frédéric Huber, Phone: +41 (0)44 439 90 66

Notfallauskunft: Toxikologisches Informationszentrum in Zürich (STIZ), Kurzwahl 145



ventilschleifpaste
P501 Inhalt/Behälter gemäß lokalen Vorschriften entsorgen.

2.3. Sonstige Gefahren

ABSCHNITT 3: ZUSAMMENSETZUNG/ANGABEN ZU BESTANDTEILEN

3.2. Gemische

Hinweise für REACH-Registrierung Dies ist eine Mischung,  keine Registrierung Informationen in diesem Dokument enthalten sind. Holts 

sind als nachgeschalteter Anwender eingestuft

ABSCHNITT 4: ERSTE-HILFE-MAßNAHMEN

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen

Einatmen

Die betroffene Person sofort an die frische Luft bringen.  Bei andauerndem Unwohlsein,  Arzt konsultieren.

Verschlucken

KEIN ERBRECHEN HERBEIFÜHREN! Sofort ärztliche Hilfe holen. Ins Krankenhaus falls eine größere Menge verschluckt wurde.

Hautkontakt

Sofort die Haut mit Seife und Wasser waschen.  Arzt konsultieren falls Reizung nach dem Waschen anhält.

Augenkontakt

Augen sofort mit viel Wasser spülen,  Augenlider dabei hochziehen.  Bei andauerndem Unwohlsein,  Arzt konsultieren.

4.2. Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen

4.3. Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

ABSCHNITT 5: MAßNAHMEN ZUR BRANDBEKÄMPFUNG

5.1. Löschmittel

Geeignete Löschmittel

Feuer kann gelöscht werden mit: Kohlendioxid (CO2).  Schaum.  Löschpulver,  Sand,  Dolomit usw.  Wassersprüh oder Wassernebel.

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

5.3. Hinweise für die Brandbekämpfung

Hinweise Zur Brandbekämpfung

Ablauf von Abwasser in die Kanalisation und in Wasserquellen verhindern. Eindämmen zur Wasserüberwachung.

ABSCHNITT 6: MAßNAHMEN BEI UNBEABSICHTIGTER FREISETZUNG

6.1. Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren

@@@Spillages will prove to be slippery.@@@

6.2. Umweltschutzmaßnahmen

6.3. Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung

Verschüttetes Material in Behälter geben. Behälter sorgfältig schliessen und gemäß den örtlichen Vorschriften zur Entsorgung geben.

6.4. Verweis auf andere Abschnitte

ABSCHNITT 7: HANDHABUNG UND LAGERUNG

7.1. Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung

Keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen beim Gebrauch angegeben.

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten

In dichtgeschlossenen Behältern an einem kühlen,  trockenen und belüfteten Ort lagern.
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Lagerungshinweise

Lagerung: Chemikalienraum.

7.3. Spezifische Endanwendungen

ABSCHNITT 8: BEGRENZUNG UND ÜBERWACHUNG DER EXPOSITION/PERSÖNLICHE 

SCHUTZAUSRÜSTUNGEN

8.1. Zu überwachende Parameter

Nicht gefährliche Bestandteile

Angaben Zum Grenzwert

WEL = Workplace Exposure Limits

8.2. Begrenzung und Überwachung der Exposition

Schutzausrüstung

Technische Maßnahmen

Für genügend allgemeine und örtliche Absaugung sorgen.

Atemschutz

Keine spezifische Empfehlung angegeben,  aber Atemschutz muss getragen werden,  wenn das allgemeine Niveau über den 

Arbeitsplatzgrenzwert hinausgeht. Vorgeschriebene Staubmasken tragen.

Handschutz

Schutzhandschuhe tragen aus:  Blue Nitrile,  powder-free. Category 3.

Augenschutz

Anerkannte Schutzbrille tragen.

Hygienemaßnahmen

Am Ende jeder Schicht,  vor dem Essen,  Rauchen und Toilettenbesuch Hände waschen.

ABSCHNITT 9: PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aussehen Weich. Feststoff

Farbe Dunkel. Grau.

Geruch Geruchfrei.

Löslichkeit Nicht wasserlöslich

Flammpunkt (°C) >61°C

9.2. Sonstige Angaben

ABSCHNITT 10: STABILITÄT UND REAKTIVITÄT

10.1. Reaktivität

10.2. Chemische Stabilität

Keine besonderen Stabilitätsbedenken.

10.3. Möglichkeit gefährlicher Reaktionen

10.4. Zu vermeidende Bedingungen

Hitze,  Flammen und andere Zündquellen vermeiden.

10.5. Unverträgliche Materialien

53 /



ventilschleifpaste
Zu Vermeidende Stoffe

Stark oxidierende Stoffe.

10.6. Gefährliche Zersetzungsprodukte

ABSCHNITT 11: TOXIKOLOGISCHE ANGABEN

11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Einatmen

Keine besondere Gesundheitsgefahr angegeben.

Verschlucken

Kann beim Verschlucken Unwohlsein verursachen.  Kann Magenschmerzen oder Erbrechen verursachen.

Hautkontakt

Länger dauernder und häufiger Kontakt kann Rötungen und Reizungen verursachen.

Augenkontakt

Partikel in den Augen können Reizung und brennenden Schmerz verursachen.  Wiederholte Exposition kann chronische Augenreizung 

verursachen.

Gesundheitswarnungen

Dieses Produkt hat eine niedrige Toxizität. Nur große Mengen können gesundheitsschädigende Einwirkungen haben.

ABSCHNITT 12: UMWELTBEZOGENE ANGABEN

Ökotoxizität

Wird nicht als umweltgefährdend angesehen.  Die Bestanteile des Produktes sind als nicht umweltschädigend eingestuft. Dies schließt 

jedoch nicht die Möglichkeit aus,  dass große oder häufige Mengen eine schädliche oder schädigende Wirkung auf die Umwelt haben 

können.

12.1. Toxizität

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit

12.3. Bioakkumulationspotenzial

12.4. Mobilität im Boden

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

12.6. Andere schädliche Wirkungen

ABSCHNITT 13: HINWEISE ZUR ENTSORGUNG

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

Abfall und Reste entsprechend der örtlichen behördlichen Vorschriften entsorgen.

ABSCHNITT 14: ANGABEN ZUM TRANSPORT

Allgemein Unterliegt nicht den internationalen Regeln bzgl. Transport von Gefahrgut  (IMDG,  ICAO/IATA,  

ADR/RID).

14.1. UN-Nummer

14.2. Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung

14.3. Transportgefahrenklassen
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14.4. Verpackungsgruppe

14.5. Umweltgefahren

14.6. Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender

14.7. Massengutbeförderung gemäß Anhang II des MARPOL-Übereinkommens 73/78 und gemäß IBC-Code

ABSCHNITT 15: RECHTSVORSCHRIFTEN

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder 

das Gemisch
Eu-Rechtsvorschriften

Richtlinie 67/548/EWG über gefährliche Stoffe. Richtlinie 1999/45/EG über gefährliche Zubereitungen. Systemspezifische Informationen,  

die sich auf gefährliche Zubereitungen beziehen 2001/58/EG. Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlaments und des 

Rates vom 18. Dezember 2006 zur Registrierung,  Bewertung,  Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe (REACH),  zur Schaffung 

einer Europäischen Agentur für chemische Stoffe,  zur Änderung der Richtlinie 1999/45/EG und zur Aufhebung der Verordnung (EWG) Nr. 

793/93 des Rates,  der Verordnung (EG) Nr. 1488/94 der Kommission,  der Richtlinie 76/769/EWG des Rates sowie der Richtlinien 

91/155/EWG,  93/67/EWG,  93/105/EG und 2000/21/EG der Kommission,  mit Änderungen.

Nationale Vorschriften

Verordnung zum Schutz vor gefährlichen Stoffen (Gefahrstoffverordnung-GefStoffV) vom 15. November 1999 (mit Änderungen). TRGS 900 

Arbeitsplatzgrenzwerte,  Ausgabe: Januar 2006,  mit Änderungen. TRGS 903 Biologische Arbeitsplatztoleranzwerte-BAT-Werte - Ausgabe 

Juni 1994 (mit Änderungen). 2001/118/EG: Entscheidung der Kommission zur Änderung der Entscheidung 2000/532/EG über ein 

Abfallverzeichnis gemäß der Ratsrichtlinie 75/442/EWG zum Thema Abfall und Richtlinie 91/689/EWG über gefährlichen Abfall 

einschließlich Änderungen.

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung

ABSCHNITT 16: SONSTIGE ANGABEN

Revisionsanmerkungen

Änderung von Verweisungszahl

Herausgegeben Von Colin Sawmy

Überarbeitet am 03/02/2014

Überarbeitet 10

Ersetzt Datum 18/03/2013

SDS Nr. 12570

SicherheitsdATEnblatt Stand Zugelassen.

25-02-05

R-Sätze (Vollständiger Text)

Nicht eingestuft.NC

Haftungsausschluss

Diese Information bezieht sich nur auf das angegebene Produkt und gilt nicht für den Gebrauch zusammen mit irgendwelchen anderen Materialien oder 

in anderen Anwendungen. Die Angaben sind nach besten Wissen und Gewissen zum Zeitpunkt der Erstellung richtig und verlässlich. Eine Garantie für 

die Genauigkeit, Verlässlichkeit und Vollständigkeit wird nicht gewährt. Es liegt in der Verantwortlichkeit des Anwenders, selbst zu seiner Zufriedenheit 

diese Informationen auf Eignung für seine Anwendung zu prüfen.
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